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Horror für
Familienforscher

Das Gesetz vom 22. Oktober 1992,
ausgegeben am 1. April 1993, über
die Abänderung des Ehegesetzes,
regelt in Artikel 44 den Familienna-
men und in Artikel 79 die Wieder-
annahme eines früheren Namens.
Bis heute war es gesetzlich gere-
gelt, dass der Name des Mannes
automatisch zum Familiennamen
geworden ist. Das neue Gesetz lässt
nun den Partnern die Wahl - so wie
dies übrigens in mehr als 60 Län-
dern der Erde schon lange möglich
ist - die Namen selbst zu bestim-
men. Wer heiratet, kann jetzt
wählen. Auf dem Zivilstandesamt
kann das Paar nun zwischen fol-
genden Möglichkeiten wählen:

a) Familienname, welchen der bei-
den Namen es als Familienna-
men führen möchte, denjenigen
des Bräutigams oder denjenigen
der Braut,

b)Doppelname: Der Ehegatte, des-
sen Name nicht Familiennamen
wird, kann erklären, dass er sei-
nen bisherigen Namen unter Bil-
dung eines Doppelnamens bei-
behalten wi l l . In diesem Fall ist
der bisherige Name dieses Ehe-
gatten dem Familiennamen der
Ehegatten unter Setzung eines
Bindestriches voran- oder nach-
zustellen.

c) Sonderregelung: Der Familienna-
me, der von einem früheren Ehe-
gatten aus einer gerichtlich ge-
trennten oder geschiedenen Ehe
abgeleitet wird, darf weder als
Familiennamen geführt, noch zur
Bildung eines Doppelnamens
verwendet werden. Angeheirate-
te Doppelnamen oder Titel kön-
nen also nicht in die nächste Ehe
hinüber gerettet werden.

d)Getrennte oder geschiedene Ehe-
gatten behalten weiterhin ihren
bisherigen ehelichen Familienna-
men.

e) Der Ehegatte, dessen Familienna-
me bei der Eheschliessung geän-
dert wurde, hat im Falle der
Scheidung jedoch das Recht, zu
erklären, dass er den Familienna-
men, den er vor der Eheschlies-
sung getragen hat, wieder an-
nimmt.

f) Wurde ein Ehegatte allein oder
überwiegend schuldig geschie-
den, so kann auf Antrag des an-
deren Ehegatten im Scheidungs-
urteil ein Verbot der Weiter-
führung des ehelichen Familien-
namens ausgesprochen werden,
sofern hiefür ein wichtiger Grund
vorliegt.

g) Die Familiennamen der gemein-
samen Kinder werden durch Na-
mensänderung im Sinne der bei-
den vorstehenden Absätze nicht
berührt.

Wir wollten es wissen
Wir wollten wissen, ob und in wel-
chem Umfang von diesen neuen
Möglichkeiten Gebrauch gemacht
wird.
Das Amt für Volkswirtschaft teilt
uns hiezu mit:

«In der Periode 1. April bis 30. Sep-
tember 1993) sind bei uns

• 129 Ehemeldungen eingegangen.

• 126 Ehepaare haben den Namen
des Mannes als Familiennamen
gewählt.

• 3 Ehepaare haben den Namen
der Frau als Familiennamen ge-
wählt. Dabei haben diese drei
Männer bestimmt, dass sie einen
Doppelnamen führen möchten.
Zwei Männer haben ihren Na-
men voran- und ein Mann seinen
Namen nachgestellt.

• 44 Frauen haben erklärt, dass sie
einen Doppelnamen führen
möchten. 7 Frauen haben ihren
Namen voran und 37 Frauen
ihren Namen nachgestellt.»

Übergangsbestimmung:
Ehegatten, die vor Inkrafttreten die-
ser neuen Bestimmungen die Ehe
geschlossen haben und deren Na-
men nicht Familienname geworden
ist, können bis zum 1. April 1995
erklären, dass sie gemäss Artikel
44, Absatz 2, ihren bisherigen Na-
men dem Familiennamen unter Set-
zung eines Bindestriches voran-
oder nachstellen wollen.
Das Zivilstandsamt hat diese Fälle
nicht speziell archiviert, so dass die
genaue Zahl nicht einfach ermittelt
werden kann. Sie schätzen jedoch,
dass bis 31.9.1993 15 bis 20 Ehe-
frauen von diesem Recht Gebrauch
gemacht haben.
Einem Begehren vieler Frauen ist
mit diesem Gesetze Rechnung ge-
tragen worden. Ämter, private und
soziale Einrichtungen werden es
schwerer haben und dass die Ah-
nenforscher mit der Vielfalt der Na-
mensmöglichkeiten noch zurecht
kommen, ist nur zu hoffen.
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